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Information 
gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) 

 

 

Sehr geehrter Interessent, 

schön, dass Sie sich für den Besuch unserer Tagespflege im Senioren- und 

Pflegezentrum Kirchheim interessieren. Um Ihnen einen kleinen Überblick über die 
Modalitäten in der Tagespflege geben zu können, haben wir in diesem Schreiben die 
wichtigsten Informationen, die Sie vor Vertragsabschluss und Besuch der Tagespflege 

wissen sollten, zusammengestellt. 

So können sie sich von unserer Tagespflege und von unseren Angeboten ein erstes Bild 

machen und haben ebenso eine gute Grundlage für einen Vergleich mit anderen 
Einrichtungen. 

Gleichzeitig stehen wir Ihnen jederzeit gerne zu einem persönlichen Gespräch über alle 
Belange der Tagespflege zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich einfach direkt an die 
Leitung der Tagespflege. Sie wird sich gerne zu einem persönlichen Beratungsgespräch 

mit Ihnen zusammensetzen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihr Team der Tagespflege im Senioren- und Pflegezentrum Kirchheim 

 

I. Die Einrichtung 

 

Unser Profil 

Unser Ziel ist es, jedem Bewohner so viel Selbständigkeit wie möglich und so viel 
Unterstützung und fachgerechte Pflege wie nötig zu geben. 

Collegium 2000 verfolgt deshalb seit Bestehen den Aufbau von kompletten Versorgungs-
ketten für Senioren unserer Gemeinde. Zum Leistungsspektrum von Collegium gehören 
neben der vollstationären Pflegeeinrichtung die Kurzzeitpflege, Tagespflege, Betreutes 
Wohnen und Betreutes Wohnen Dahoam. 

Die Senioren erhalten durch Collegium 2000 Versorgung, Betreuung und Pflege aus 
einer Hand. Durch das reibungslose Ineinandergreifen der einzelnen Leistungsbereiche 
ist eine optimale Versorgung für Senioren in jeder Lebenssituation sichergestellt.  

 

Unsere Philosophie 

Das Collegium2000-Konzept versteht sich als ein individuelles, wohnortnahes und 
umfassendes Betreuungsangebot für Senioren, mit vertrauten Ansprechpartnern, 

persönlichen Betreuern und vielen ergänzenden Angeboten.  

 

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Anstrengungen und Bemühungen. 
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Durch das Collegium 2000 leben Senioren... 

•... heimat- und familiennah 

•... versorgt nach individuellen Bedürfnissen 

•... eingebettet in ihr gewohntes soziales Umfeld 

•... ausgestattet mit allen Dienst und Serviceleistungen 

•... abgesichert durch ein kommunales Betreuungs- und Versorgungsnetz 
 

Träger der Einrichtung 
 

Träger der Einrichtung ist die Collegium 2000 gGmbH, Räterstraße 21, 85551 Kirchheim. 
Die Collegium 2000 gGmbH ist ein kommunaler Dienstleistungsbetrieb der Gemeinde 
Kirchheim und somit gemeinnützig.  

Die Collegium 2000 gGmbH ist dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. 
V. (bpa e.V.) angeschlossen.  
 

Lage und Ausstattung 

Die Gemeinde Kirchheim liegt ca. 20 km nordöstlich von der Landeshauptstadt München 

entfernt und bietet neben einer noch durchaus ländlichen Atmosphäre alle Vorzüge einer 
modernen Kleinstadt. Kirchheim ist sowohl mit Bussen als auch mit der S- Bahn 
hervorragend erreichbar. Parkplätze sind sowohl vor dem Haus als auch in der 

Tiefgarage ausreichend vorhanden. 

Das Seniorenzentrum Kirchheim liegt im grünen Zentrum Kirchheims und gleichzeitig 

ganz nahe an vielen Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten (z.B. Ärztehaus). 

Das Tagespflegeangebot versteht sich als teilstationäre Pflege, Versorgung und 

Betreuung pflegebedürftiger Menschen während des Tages. Durch entsprechende 
medizinisch-therapeutische und pflegerische Angebote, durch Kommunikation, Tages-
strukturierung und durch Hilfen bei Krisen sollen Aktivierung und Rehabilitation 

ermöglicht werden, wie sie von Sozialstationen bzw. der ambulanten Pflege nicht 
geleistet werden können. 

 

Ansprechpartner 

 

Leitung: Ingrid Peter-Rimböck  Tel. 089 / 94567 - 3030 

      Tagespflege@collegium2000.com 

Öffnungszeiten: Montag - Freitag, 08:00 - 16:00 Uhr 

Platzangebot: 15 Plätze 

 

Weitere Informationen zur Einrichtung 

Informationen über unsere Einrichtung und über den Träger erhalten Sie auch auf 
unserer Homepage im Internet unter der Adresse www.collegium2000.com.  

 

mailto:Tagespflege@collegium2000.com
http://www.collegium2000.com/
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II. Unser Leistungsangebot 

 

Leistungsprofil der Einrichtung 

 

Unsere Einrichtung bietet Tagespflege an. Sie ist durch einen Versorgungsvertrag nach 
§72 SGB XI mit den Pflegekassen zur Erbringung von Tagespflegeleistungen zugelassen. 
Durch den Versorgungsvertrag wird gleichzeitig das Versorgungskonzept definiert.  

 

Unser Versorgungs- und Betreuungsangebot bieten wir an für 

 Personen mit einem durch den MDK festgestellten Hilfebedarf aus Pflegegrad 2-5 

Personen mit einem Pflegegrad 1 erhalten von uns eine Rechnung, diese können 
Sie bei Ihrer Pflegekasse einreichen und erhalten eine Rückerstattung von max. 

125 € 

 Personen ohne Pflegegrad erhalten von uns eine private Rechnung 

 

Verpflegung 

Die Speisen werden nach ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen unter Berücksich-

tigung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse zubereitet und so präsentiert und serviert, dass Sie 
in einer kultivierten Atmosphäre Ihre Mahlzeiten einnehmen können. Bei Behinderung und 
Krankheit wird auf besondere Bedürfnisse Rücksicht genommen und Ihren Fähigkeiten 

und Gewohnheiten Rechnung getragen. 

Wir bieten folgende im Entgelt enthaltene Mahlzeiten an: 

 Zweites Frühstück 

 Mittagessen (täglich zwei Menüs zur Auswahl) 

 Kleine Zwischenmahlzeit 

 Nachmittagskaffee 

Getränke (Tafelwasser, Kaffee, Tee) zur Deckung des täglichen Flüssigkeitsbedarfs sind 
jederzeit ohne Zuzahlung erhältlich. 

 

Betreuung und Pflege 

Die Leistungen der allgemeinen Pflege werden nach dem anerkannten Stand 
pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse erbracht. 

Eine Grundlage unseres pflegerischen Handelns bildet das Modell der „Aktivitäten und 
existentiellen Erfahrungen des Lebens“ (AEDL) nach Monika Krohwinkel. In ihrem 

Rahmenmodell beschreibt Krohwinkel das primäre Interesse der fördernden Prozess-
pflege, die in der Zielsetzung auf pflegebedürftige Personen wie auch auf deren 
Bezugspersonen gerichtet ist. Auf dieser Grundlage wollen wir mit unserer Pflege 

Menschen dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten zu erhalten, zu erlangen bzw. wiederzu-
erlangen und somit Unabhängigkeit, Wohlbefinden und Lebensqualität realisieren und 
gestalten zu können. 
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Zusammenfassend ist das grundlegende Ziel unserer pflegerischen Arbeit, die körper-
liche und geistige Beweglichkeit sowie die soziale Kommunikationsfähigkeit und 

letztendlich die Lebensqualität der pflegebedürftigen und/oder desorientierten Menschen 
zu erhalten oder soweit wie möglich wieder herzustellen. 

Umfang und Inhalt der Pflege ergeben sich aus der jeweiligen Zuordnung zu einem 
Pflegegrad. Bei Veränderungen des Pflegebedarfs passen wir unsere Leistungen dem 
veränderten Bedarf an. Führt ein veränderter Pflegebedarf dazu, dass für den Tages-
pflegegast ein anderer Pflegegrad zutrifft, beraten wir die Angehörigen gerne. Wenn 

möglich, unterstützen wir die Angehörigen und den Tagespflegegast bei der Eingradung 
durch den MDK auch vor Ort zum Termin. Über den Grad der Pflegebedürftigkeit 
entscheidet allein die Pflegekasse entsprechend der Empfehlung des Medizinischen 

Dienstes der Krankenversicherung (MDK). Wir können Sie in dieser Situation nur 
begleiten und Ihnen Hilfestellung geben. 

 

Die soziale Betreuung und Beschäftigung stellt die Hauptaufgabe in der Tagespflege dar. 

Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt in der Tagespflege, neben der pflegerischen 
Leistung, in der Beschäftigung und individuellen Betreuung unserer Tagespflegegäste. 
Die vornehmliche Aufgabe unserer MitarbeiterInnen besteht darin, die Betroffenen zu 

Alltagsaktivitäten zu motivieren und sie dabei zu betreuen und zu begleiten. Solche 
Aktivitäten können zum Beispiel sein: 

 

- Malen und basteln 

- Gedächtnistraining 
- Kochen und backen 
- Sitzgymnastik 

- Musik hören, musizieren, singen 
- Brett-, Bingo- und Kartenspiele 
- Spaziergänge und Ausflüge 

- Bewegungsübungen und tanzen in der Gruppe 
- Veranstaltung von kleinen Festen 
- Lesen und Vorlesen 

- Fotoalben anschauen 
- Aromaanwendungen, basale Stimulation 
- Kegeln 

- und vieles mehr 

 

In Einzelfällen kann es vorkommen, dass bei Veränderungen im Pflegebedarf die Pflege- 
und Betreuung in der Einrichtung nicht fortgesetzt werden kann. 

 

Die Einrichtung kann die Pflege und Betreuung dann nicht mehr erbringen, wenn 
sich der Pflegebedarf soweit verändert, dass 
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- schwerwiegende gerontopsychiatrische Veränderungen z.B. Hinlauftendenz, 

welche die beschlusshafte Unterbringung in einem beschützenden, geronto-
psychiatrischen, geschlossenen Bereich erforderlich machen, vorliegen, da 
die Einrichtung über einen solchen Bereich nicht verfügt; 

- schwere psychiatrische und/oder neurologische Erkrankungen (Fremd- oder 
Eigengefährdung, schwerwiegende Suchterkrankung) vorliegen, da in der 
Einrichtung kein für diese Erkrankungen erforderliches, speziell dafür aus-
gebildetes Fachpersonal vorgehalten wird. 

Die Einrichtung ist in diesen Fällen berechtigt, den Vertrag auch ohne Einhaltung 
einer Frist zu kündigen. 

Bei Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Tagespflegegästen und 
MitarbeiterInnen behält sich Collegium 2000 gGmbH das Recht der Kündigung 

ohne Einhaltung einer Frist des Vertrages vor. 

 

Beförderung 

Soweit die Beförderung nicht von Angehörigen oder sonstigen Dritten durchgeführt 
werden kann, stellt unsere Einrichtung die notwendige und angemessene Beförderung 
des Tagespflegegastes von der Wohnung zur Einrichtung und sicher zurück. 

 

III. Unsere Preise 

Leistungsentgelte 

Die Entgelte werden ausschließlich in Verhandlungen zwischen den öffentlichen 
Leistungsträgern (Pflegekassen und Sozialhilfeträgern) und dem Einrichtungsträger 

festgelegt. 

Die Entgelte für Investitionsaufwendungen sind vertraglich mit dem Bezirk Oberbayern 

und den Krankenkassen geregelt. Die Entgeltbestandteile und aktuellen Entgelte 
entnehmen Sie bitte der folgen Preisliste. 

 

Preisliste Tagespflege ab 01.08.2019 

Pflege Pflege- Unterkunft Verpflegung Investions- Pflegesatz Fahrtkosten 

grad leistung     kosten   Hin- und Rückfahrt 

  €/Tag €/Tag €/Tag €/Tag €/Tag €/Kilometer 

1 37,98 € 5,72 € 8,26 € 6,78 € 58,74 € 
 2,32 € pro 
Kilometer  

2 47,38 € 5,72 € 8,26 € 6,78 € 68,14 € 
 2,32 € pro 
Kilometer  

3 55,91 € 5,72 € 8,26 € 6,78 € 76,67 € 
 2,32 € pro 
Kilometer  

4 64,40 € 5,72 € 8,26 € 6,78 € 85,16 € 
 2,32 € pro 
Kilometer  

5 68,72 € 5,72 € 8,26 € 6,78 € 89,48 € 
 2,32 € pro 
Kilometer  
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Die Pflegekasse übernimmt die Kosten für die Pflegevergütung einschließlich der Kosten 
für die Fahrdienstvergütung bis zu der Grenze ihrer monatlichen Leistungspflicht, also 

derzeit maximal bis zu: 

 

-    125 € bei Pflegegrad 1 (Betreuungs- und Entlastungsleistungen) 
-    689 € bei Pflegegrad 2 
- 1.298 € bei Pflegegrad 3 

- 1.612 € bei Pflegegrad 4 
- 1.995 € bei Pflegegrad 5 

 

Entgelterhöhungen 

Zu einer Änderung kann es kommen, wenn sich ihr individueller Betreuungs- und Pflege-
bedarf so verändert, dass Ihre Pflegekasse für Sie einen niedrigeren oder höheren 

Pflegegrad feststellt. 

Daneben gibt es noch die allgemeine Preiserhöhung. Die Entgelte (siehe Preisliste) 

werden zwischen dem Einrichtungsträger, den Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern 
regelmäßig neu verhandelt. Eine vereinbarte Erhöhung wird Ihnen zwei Wochen vorher 
schriftlich angekündigt. 

 

Leistungen die nicht von uns angeboten werden - Leistungsausschlüsse 

Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz lässt es zu, die Anpassung an bestimmte 

Leistungen, die von uns aus objektiven Gründen in der Einrichtung nicht erbracht werden 
können, bereits vor Abschluss des Vertrages auszuschließen. 

Die Tagespflege im Senioren- und Pflegezentrum Kirchheim schließt auf der Grundlage 
ihres Pflege- und Betreuungskonzepts die Erbringung von Pflege- und Betreuungs-
leistungen für Personen aus, die 

 Vorwiegend bettlägerig sind (mehrere Stunden am Tag), bzw. die zum Transfer 

einen ständigen Einsatz von Liftern zum Umsetzen benötigen oder 
transportunfähig sind 

 Ein akutes Suchtproblem haben 

 Eine ansteckende Krankheit haben, die nach Infektionsschutzgesetz den Besuch 
einer Gemeinschaftseinrichtung ausschließt 

 Fremd- oder selbstgefährdendes Verhalten zeigen 

 Die eine kontinuierliche und ausschließliche Einzelbetreuung benötigen 

 Deren Verhaltensauffälligkeiten eine Integration in die Gruppen der Tagespflege, 

trotz der Anwendung spezifischer geeigneter Methoden, unmöglich machen 

 Körperlich, sozial bzw. emotional durch das Geschehen in der Tagespflege 
überfordert sind 

 Eine ständig notwendige medizinische oder intensivpflegerische Behandlung mit 
speziellen technischen oder personellen Voraussetzungen benötigen (z.b. Dauer-

beatmung) 
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Bei einer Akuterkrankung wird die Betreuung unterbrochen. Bei längerer Abwesenheit 
auf Grund einer Akuterkrankung, ruht der Vertrag. 

Im Falle eines Eintretens der o.g. Pflege- und Betreuungsbedarfe muss die Tagespflege 
keine entsprechenden Leistungen anbieten und ist berechtigt, das bestehende Vertrags-

verhältnis aufzulösen. 

Unabhängig davon, wird die Tagespflege im Rahmen einer Einzelprüfung, in dem der 
individuelle Pflege- und Betreuungsbedarf des Gastes einerseits und die Möglichkeiten 

der fachgerechten Leistung durch die Einrichtung andererseits verglichen und bewertet 
werden, entscheiden, ob abweichend von dem o.g. Grundsatz ein Angebot unterbreitet 
werden kann. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter richten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gertrud Bellmann 

 

Geschäftsführung 

Collegium 2000 gGmbH 
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Interessentin/Interessent:       

Betreuer(in)/Bevollmächtigte(r):       

 

 

Bestätigung - Vorlage der Information 
gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) und  

Vertrag Tagespflege  
des Senioren- und Pflegezentrums Collegium 2000 gGmbH 

Räterstraße 21 in 85551 Kirchheim 

 

Hiermit bestätige ich 

 

 als Interessentin/Interessent 

 

 als Betreuer(in)/Bevollmächtigte(r) der Frau/des Herrn  

das 

 

1. ich vor Vertragsabschluss die Information gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 

(WBVG) sowie den Vertrag über Tagespflege der Collegium 2000 gGmbH zur Kenntnis 

erhalten habe; 

2. die Information gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) sowie die 

Bestimmungen des Vertrags für über Tagespflege mit mir besprochen worden sind; 

3. mir die Information gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) und der Vertrag 

über Tagespflege ausgehändigt worden sind. 

4. ich der Speicherung meiner personenbezogenen Daten, sowie der personenbezogenen Daten 

des potentiellen Heimbewohners zum Zweck der Tagespflegevertragserstellung zustimme. 

Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit wiederrufen werden. 

 

Kirchheim, den 14.08.2019 

 

 

 

   

Interessentin/Interessent  Betreuer(in)/Bevollmächtigte(r) 

 

 

 


